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VortragsgliederungVortragsgliederung

• Einführung

• Komponenten einer Qualitätssicherung:

- Flächen- und Maßnahmensicherung

- Nachkontrollen 

• Exkurs: Anforderung an europarechtliche 
kompensatorischer Maßnahmen

• Fazit und Ausblick
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EinführungEinführung

Umfang der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
bedeutsam für Naturschutz

Verkehrsprojekte Deutsche Einheit: ca. 3-5 % der Bausumme

im EKIS Brandenburg sind bislang ca. 5000 ha A+E-Maßnahmen erfasst 
(Rößling & Jessel 2003)

im Naturpark Thüringer Wald ca. 2900 ha (www.thueringen.de/de/tmbv)

im Bereich der Straßenbauverwaltung Sachsen-Anhalt ca. 4000 ha 
(www.sachsen-anhalt.de/LPSA)

Im Bereich der Straßenbauverwaltung Thüringen ca. 1600 ha seit 1993
(www.thueringen.de/de/tlsb)

In Mittelhessen wurden bis 2002 ca. 2500 ha A+E-Maßnahmen realisiert 
(ca. 1800 ha innerhalb der Bauleitplanung)

Im Bereich der Straßenbauverwaltung Hessen zw. 1988 u. 2002 ca. 1100 
ha A+E-Maßnahmen (bei einem Flächenverbrauch für den Straßenkörper 
v. ca. 2100 ha) starweb.hessen.de/cache/DRS/15/3/04723.pdf

Im Zuge von Vorhabensgenehmigung wurden / 
werden große Summen in die naturschutzrechtlichen 
Kompensation finanziert.
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EinführungEinführung

häufig umgesetzte Maßnahmen / Biotoptypen:

Quelle: Auswertung der Kompensationsflächenkataster der 
Straßenbauverwaltungen BY, BB, MV, NI, NRW, RP, SN (Tischew et al. 2004)
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EinführungEinführung

gehölzgeprägte Maßnahmen- / Biotoptypen:

Quelle: Auswertung der Kompensationsflächenkataster der 
Straßenbauverwaltungen BY, BB, MV, NI, NRW, RP, SN (Tischew et al. 2004)
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EinführungEinführung

Umsetzungsgrad von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen:

67 %

64 %

266

50

Raadts (2006)

Lambrecht (2005)

62 – 90 %268Tischew et al. (2004)

57 %78Mieth (2001)

61 %391Jessel et al. (2003)

48 %62Dierßen & Reck (1998)

60 %434Bauriegel et al. (2000)

UmsetzungsrateAnzahl 
untersuchte 
Maßnahmen

Quelle
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Kompensationspflichten – rechtlicher 
Rahmen

Kompensationspflichten – rechtlicher 
Rahmen

Zu erreichende Qualitäten der kompensatorischen 
Maßnahmen ergeben sich aus dem naturschutzrechtlichen 
Kontext der verschiedenen Instrumente der 
Eingriffsfolgenbewältigung:

- Eingriffsregelung (§ 18 ff. BNatSchG): Sicherung der 
Leitungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes sowie 
des Landschaftsbildes

- Natura 2000 (§ 34 BNatSchG): Sicherung der Kohärenz 
(qualitativ und quantitativ) des europäischen 
Schutzgebietssystems

- Artenschutz (§ 42 BNatSchG): Erhalt der geschützten Arten 
in vorhandenen Bestandsgrößen sowie Erhalt der 
Funktionsfähigkeit essentieller Habitatbestandteile, 

Einzelfallbezogenen Konkretisierung und Ableitung erforderlicher
Maßnahmen (Vermeidung, Kompensation) durch Abarbeitung der 
Eingriffsregelung, FFH-VP bzw. artenschutzrechtlichen Beitrag
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Zielvorgaben für zu erreichende Funktionen des 
Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes

- Grundsatz der Eingriffsregelung: 

� Vorhabensträger schuldet nicht nur die 
(technische) Herstellung, sondern auch den 
„Erfolg“ der festgesetzten Maßnahmen 

� Vorhabensträger ist verpflichtet, das Ziel der 
Maßnahme zu erreichen

- Zulassungbescheid mit Auflagen (z.B. Planfest-
stellungsbeschluss nach § 75 VwVfG)

- ggf. Landschaftspflegerischer Begleitplan nach § 20 
BNatSchG

- ggf. FFH-VU sowie artenschutzrechtlicher Beitrag

Kompensationspflichten – rechtlicher 
Rahmen

Kompensationspflichten – rechtlicher 
Rahmen
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Mängel in der Qualität von MaßnahmenMängel in der Qualität von Maßnahmen

Planungsphase

Ausführung

Unterhaltung
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Ansatzpunkte für eine QualitätssicherungAnsatzpunkte für eine Qualitätssicherung

Planung

Ableitung der Maßnahmen von den beeinträchtigten 
Funktionen (wesentlicher Unterschied zu sonstigen 
Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege)

Standortbedingungen kritisch prüfen (ggf. Bestandserfassung 
ausweiten) 

Prüffähige Entwicklungsziele formulieren

Entwicklungsrisiken benennen und managen (Nachkontrollen 
und Nachbesserungsoptionen in Zulassung verankern)

langfristig wirksame, naturraumbezogene Vermeidungs- und 
Kompensationskonzepte (Landschaftsplanung, 
Biotopverbundplanungen, Gebietsmanagement)

Bevorratung von Flächen und Maßnahmen
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langfristige Wirksamkeit – rechtlicher Rahmenlangfristige Wirksamkeit – rechtlicher Rahmen

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen müssen 
für die Dauer des Eingriffs wirksam sein.

� Naturschutzfachliches Erfordernis 

� rechtliches Erfordernis (vgl. OVG Lüneburg, Urteil 
v. 14.9.2000)

„Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen schließen 
Maßnahmen zur Sicherung des angestrebten Zustands 
ein.“ (vgl. Art. 6a BayNatSchG, § 21 LNatSchG BW, §
12 Abs. 5 LNatSchG SH)

„Auch die weitere Entwicklungspflege sowie die 
Unterhaltungspflege sind Aufgabe des Trägers der 
Straßenbaulast.“ (HNL-S 99)
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langfristige Wirksamkeit – Anforderungenlangfristige Wirksamkeit – Anforderungen

a) Flächen, auf denen Maßnahmen umgesetzt 
werden, müssen zeitlich unbefristet bereitstehen

Erwerb, dingliche Sicherung

nicht ausreichend: Pacht, nur Katastereintrag

b) Maßnahmen müssen die ihnen zugedachte 
Funktionen erreichen und dementsprechend 
entwickelt werden

Entwicklungspflege

Überprüfung der Zielerreichung

c) Maßnahmen müssen ggf. durch regelmäßige 
Pflege auf Dauer erhalten werden.

Fachliche Anforderungen:
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PflegemanagementPflegemanagement

Pflege- und Unterhaltungsmanagement entscheidet 
über Erfolg von Kompensationsmaßnahme, 
insbesondere pflegeintensiver Biotoptypen

Kann Vorhabensträger auch Verantwortung für 
Kompensationspflichten an Dritte übertragen / 
abgeben?

Prinzipielle Möglichkeiten:

- Vorhabensträger übernimmt selbst Unterhalt 

- Pflegeverträge mit Privaten / Verbände / Dienstleister

- Abgabe von Fläche und Maßnahme an Dritte 
verbunden mit einer Ablöse
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Nachkontrollen Nachkontrollen 

Tatsächliche Umsetzung der Maßnahmen ist 
durch Nachkontrollen zu gewährleisten:

Umsetzung der Vorkehrungen zur 
Vermeidung, Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen (Herstellungs-
/Vollzugs-/ 
Durchführungskontrollen )

Entwicklung und Wirksamkeit der 
Maßnahme (Funktionskontrollen ) 
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FunktionskontrollenFunktionskontrollen

- Erforderlich um Zielerreichung der Maßnahmen zu überprüfen 

und zu gewährleisten

- Anpassung des Pflegemanagements

- in Verbindung mit Nachbesserungsoption Möglichkeit zum 

Umgang mit Entwicklungsrisiken

- i.d.R. erforderlich für kompensatorische Maßnahmen im 
Kontext v. § 42 BNatSchG, § 34 BNatSchG

- Die Länder können in den NatSchG die Möglichkeit 

nachträglicher Auflagen für Nachbesserungen von 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen vorsehen 

(vgl. § 10 Abs. 5 SächsNatSchG, § 23 Abs. 3 LNatSchG BW)
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Umfrage bei Poolträgern im Rahmen eines F+E durch das 
DIFU (Böhme et al. 2005) zu Anlässen für Nachkontrollen:

Qualitätssicherung bei Flächen- und 
Maßnahmenpools

Qualitätssicherung bei Flächen- und 
Maßnahmenpools

=> Nachkontrollen sind Bestandteil von Poolkonzepten
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Etablierung von Zertifzierungssysteme / Qualitätsstandards für 
Flächenpools (vgl. Brandenburg / Bundesverband der Flächenagenturen):

Qualitätssicherung bei Flächen- und 
Maßnahmenpools

Qualitätssicherung bei Flächen- und 
Maßnahmenpools

mind. 15 ha 
zusammenhängende 
Fläche

Entwicklungskonzept für 
mind. 30 ha

Kriterien u.a.:

Dauerhafte Sicherung, 
Pflege und Erfolgskontrolle

Bedarfsabschätzung
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Erfolgskontrollen - FazitErfolgskontrollen - Fazit

- Nachkontrollen sind regelmäßig erforderlich:

- Durchführungskontrolle zur Durchsetzung der 
Kompensationspflichten 

- Funktionskontrollen zur Sicherstellung der Funktion der 
Maßnahme bzw. Nachweis der Zielerreichung  

- Poolkonzepte weisen Vorteile auf: 

- Anerkennung nur bei tatsächlich umgesetzten 
Maßnahmen

- Konzepte für Funktionskontrollen lassen sich frühzeitig 
integrieren
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Erfolgskontrollen - FazitErfolgskontrollen - Fazit

- Spezifika v. Kompensationsmaßnahmen im Wald:

- i.d.R. vergleichsweise pflegeextensiv

- z.T. sehr lange Entwicklungszeiten

- ggf. „Nebennutzen“ noch möglich?

- Kosten f. Erfolgskontrollen trägt der Vorhabenträger bzw. 
Poolträger (Teil des Poolkonzeptes)

- Umlage auf angebotene Maßnahmen

- Werden Kompensationsmaßnahmen von der Gemeinde 
anstelle des Vorhabenträgers durchgeführt (vgl. § 135a 
BauGB), so sind Kosten f. Pflege / Unterhalt umlagefähig 
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Kompensationspflichten – europarechtlicher 
Rahmen

Kompensationspflichten – europarechtlicher 
Rahmen

Artenschutzrechtliche Auflagen nach §§ 42, 43 BNatSchG

- vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen nach § 42 Abs. 5 
BNatSchG zur Gewährleistung der ökologischen Funktion der 
betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten (CEF-measures)

- Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes der 
Population von Arten nach Anhang IV FFH-RL sowie 

europäische Vogelarten (im Kontext v. § 43 Abs. 8 BNatSchG)

- sehr hohe qualitative Anforderungen an die Wirksamkeit der 

Maßnahmen (vgl. guidance document der EU-KOM)

- F+E-Vorhaben „Anforderungen an die Wirksamkeit von 
Maßnahmen des Artenschutzes bei Infrastrukturvorhaben“

(Laufzeit: 11/2007 – 04/2008)
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FazitFazit

Eine Sicherung der naturschutzfachlichen Qualität von 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen verlangt: 

- weiter konsequent Umsetzungsdefizite zu 
beseitigen (z.B. Nachkontrollen),

- Pflege- und Unterhaltungsstrategien für realisierte 

Maßnahmen zu entwickeln (z.B. Kooperation mit 

Land- und Forstwirtschaft, Abgabe an Dritte),

- angepasste Organisationsmodelle an der 

Schnittstelle zwischen Verwaltung und 

Privatwirtschaft (z.B. Flächenpools, 
Flächenagenturen, Stiftungen)
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AusblickAusblick

BfN-Skripte zum Thema: www.bfn.de
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Linktipp: Forum FMP  
Moderiertes Forum „Flächen- und Maßnahmenpools“
der TU Berlin www.tu-berlin.de/~forumfmp

AusblickAusblick
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